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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich:  

1.1 Die folgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen der Koschny Bürosysteme 
GmbH gelten ausschließlich im Verkehr mit Personen, die bei Abschluss des 
Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln 
(Unternehmer i. S. von § 14 BGB), juristischen Personen oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen. 
1.2 Einkaufsbedingungen des Käufers wird widersprochen. 
1.3 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen 
abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos 
ausführen. 

2. Angebot und Abschluss: 

2.1 Die in den Katalogen und sonstigen Verkaufsunterlagen sowie - soweit nicht 
anders gekennzeichnet - im Internet enthaltenen Angebote des Verkäufers sind stets 
freibleibend, d. h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zu verstehen. 
2.2 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 
Käufer unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
2.3 Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder 
schriftlich bestätigt oder unverzüglich nach Auftragseingang bzw. termingemäß 
ausgeführt werden. Dann gilt die Rechnung als Auftragsbestätigung. 
2.4 Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere 
Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen und Leistungen bekannt, die nach 
pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen auf eine wesentliche 
Vermögensverschlechterung schließen lassen, ist der Verkäufer berechtigt, Vorkasse 
oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag 
zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig 
gestellt werden. 

3. Lieferfristen und Verzug: 

3.1 Sofern nicht eine schriftliche ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Zusage 
des Verkäufers oder eine mündliche Zusage der Geschäftsleitunng bzw. 
unbeschränkbar bevollmächtigter Personen des Verkäufers vorliegt, gilt eine 
Lieferfrist nur als annähernd vereinbart. 
3.2 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt vollständige 
Auftragsklarheit voraus. 
3.3 Für die rechtzeitige Beschaffung des Liefergegenstandes steht der Verkäufer nur 
ein, soweit dieser den Liefergegenstand bzw. die dafür erforderlichen Zulieferungen 
rechzeitig erhält. Der Verkäufer wird aber den Käufer unverzüglich über die 
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Nichtverfügbarkeit oder die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes 
bzw. der Zulieferungen informieren. Die Beweislast dafür, dass eine Pflichtverletzung 
im Zusammenhang mit der Beschaffung des Liefergegenstandes vom Verkäufer zu 
vertreten ist, obliegt dem Käufer. 
3.3 Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig. 
3.4 Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Verzuges - angemessen bei 
Eintritt höherer Gewalt, Streiks, Aussperrungen, Eingriffen nationaler und 
internationaler Behörden, sowie allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss 
eingetretenen Hindernissen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Lieferung der verkauften Produkte von erheblichem 
Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des 
Verkäufers und deren Unterlieferanten eintreten. Der Käufer kann vom Verkäufer die 
Erklärung verlangen, ob er zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern 
will. Erklärt sich der Verkäufer nicht, kann der Käufer zurücktreten. 
Schadensersatzansprüche sind in diesen Fällen ausgeschlossen. Das Recht des 
Käufers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Verkäufer gesetzten 
angemessenen Nachfrist bleibt unberührt. Die vorstehenden Regelungen gelten für 
den Käufer entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim Käufer eintreten. 

4. Versand, Gefahrübergang und Verpackung: 

4.1 Versandweg und -mittel sind, soweit nicht anders vereinbart, der Wahl des 
Verkäufers überlassen. Das Gleiche gilt für die Verpackung, die nach 
transporttechnischen und umweltpolitischen Gesichtspunkten erfolgt. 
4.2 Für den Gefahrenübergang gelten die gesetzlichen Vorschriften (§ 447 BGB), 
und zwar unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und 
wer die Frachtkosten trägt. 
4.3 Erkennbare Transportschäden sind unverzüglich bei der Annahme der Ware, 
verdeckte Transportschäden spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Entdeckung, 
bei dem anliefernden Versandbeauftragten schriftlich geltend zu machen. 

5. Zahlungsbedingungen: 

5.1 Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, zzgl. Versandkosten 
und der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. Soweit nicht anders vereinbart, sind 
Rechnungen für Lieferungen und Leistungen ohne Abzug innerhalb von 8 Tagen 
nach Rechnungsstellung zahlbar. 
5.2 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, die Ware 
zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware 
wegzunehmen. Der Verkäufer kann außerdem die weitere Veräußerung und 
Wegschaffung der Ware untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. 
5.3 Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen aufrechnen; Zurückbehaltungsrechte stehen ihm nur zu, soweit sie auf 
demselben Vertragsverhältnis beruhen. Im übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln 
oder sonstiger Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang 
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zurückbehalten werden. Über die Höhe entscheidet im Streitfall ein von der Industrie- 
und Handelskammer des Käufers benannter Sachverständiger. 

6. Eigentumsvorbehalt: 

6.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und 
Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen als 
Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers. Dies gilt auch dann, wenn der Käufer 
Zahlungen auf von ihm besonders bezeichnete Forderungen leistet. Die Einstellung 
einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren 
Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. 
6.2 Der Käufer darf den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Vertragsgegenstand 
nicht weiterveräußern, sicherungsübereignen oder verpfänden. Bei jedem Zugriff 
durch Dritte auf unter Eigentumsvorbehalt stehende Vertragsgegenstände hat der 
Käufer den Verkäufer unter Übersendung aller verfügbaren Unterlagen unverzüglich 
und vollständig zu unterrichten. 
6.3 Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
werden schon jetzt an den Verkäufer abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange 
der Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer 
zusammen mit anderen, nicht vom Verkäufer gelieferten Waren veräußert, wird die 
Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Ware 
des Verkäufers zu den anderen verkauften Waren abgetreten. 
6.4 Der Käufer ist verpflichtet, den unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Vertragsgegenstand pfleglich zu behandeln und diesen auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zu versichern. 

7. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung: 

7.1 Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt: Der 
Käufer hat die empfangenen Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu 
untersuchen. Offensichtliche Mängel oder Fehlmengen sind spätestens binnen 7 
Tagen durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Bei beiderseitigen 
Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleiben die §§ 377, 378 HGB unberührt. 
7.2 Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie 
darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung 
über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist bzw. ein Beweissicherungsverfahren 
durch einen von der IHK am Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen 
erfolgte. 
7.3 Der Käufer ist verpflichtet, dem Käufer die beanstandete Kaufsache oder Muster 
davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Bei schuldhafter 
Verweigerung entfällt die Gewährleistung. 
7.4 Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter 
Berücksichtigung der Art und Schwere des Mangels und der berechtigten Interessen 
des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen. 
Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben im übrigen unberührt. Ersetzte Ware 
geht in das Eigentum des Verkäufers über. 
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7.5 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das 
Gesetz gemäß § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) eine längere Frist 
vorschreibt. 
7.6 Für Schadensersatzansprüche gilt Abschnitt 8 (Allgemeine 
Haftungsbegrenzung). 

8. Allgemeine Haftungsbegrenzung: 

8.1 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (nachfolgend: 
Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen der Übernahme einer Garantie oder eines 
Beschaffungsrisikos. Dies gilt ferner nicht, soweit zwingend gehaftet wir, z.B. nach 
dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen groben Verschuldens, wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit kein grobes Verschulden vorliegt oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden. 
8.2 Diese Regelung gilt für den Käufer entsprechend. 

9. Datenschutz: 

Der Käufer wird hiermit darüber informiert, dass der Verkäufer die im Rahmen der 
Geschäftstätigkeit gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet. 

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht : 

10.1 Für die gesamte Geschäftsbeziehung gilt das in der Bundesrepublik 
Deutschland geltende Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, und zwar auch 
dann, wenn die Lieferungen direkt von einer mit dem Verkäufer verbundenen 
ausländischen Lieferfirma erfolgen. 
10.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich ergebenden 
Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Verkäufers. 
Dieser ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Sitz zu verklagen 
 


